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II. Das vorsätzliche Begehungsdelikt  
 
1. Sind Abgeordnete eines Parlaments Amtsträger? 
 
Nach § 11 Nr. 2 StGB bestimmt sich die Amtsträgereigenschaft 
grundsätzlich nach dem Beamtenstatus. 
 
Nach h.M. sind Abgeordnete eines Parlaments nicht als Amtsträ-
ger anzusehen, denn sie nehmen keine Aufgaben der öffentlichen 
Verwaltung nach § 11 Nr. 2 c StGB wahr. 
 
2. Sind Ratsmitglieder Amtsträger?  
 
Zum Teil werden Ratsmitglieder nicht als Amtsträger angesehen, 
da sie – wie Abgeordnete – keine Aufgaben der öffentlichen Ver-
waltung wahrnehmen. Andere hingegen bejahen die Amtsträger-
eigenschaft, da Ratsmitglieder im Gegensatz zu Abgeordneten mit 
der Erledigung von Verwaltungsaufgaben befasst sind.  
 
3.  Wie wird nach der Äquivalenztheorie der Kausalzusam-

menhang zwischen Handlung und Erfolg mit der so ge-
nannten conditio-sine-qua-non-Formel ermittelt? 

 
Kausal ist jede Bedingung, die nicht hinweggedacht werden kann, 
ohne dass der Erfolg in seiner konkreten Gestalt entfiele. 
 
4. Was versteht man unter alternativer, kumulativer, über-

holender und hypothetischer Kausalität? 
 
Im Fall der alternativen Kausalität werden mehrere, unabhängig 
voneinander gesetzte Bedingungen, die auch für sich allein zur Er-
folgsherbeiführung ausgereicht hätten, alle zur gleichen Zeit im 
eingetretenen Erfolg wirksam.  
 

Kumulative Kausalität bedeutet, dass mehrere, unabhängig von-
einander gesetzte Bedingungen erst durch ihr Zusammenwirken 
den Erfolg herbeiführen, wobei jede Handlung für sich allein nicht 
ausgereicht hätte.  
 

Hypothetische Kausalität liegt vor, wenn die Handlung des Täters 
zwar den Erfolg herbeiführt, dieser aber wenig später auch durch 
eine andere Ursache herbeigeführt worden wäre. Kausalität liegt 
vor: Reserveursachen sind unbeachtlich. 
Durch überholende Kausalität wird die zuerst in Gang gesetzte 
Kausalkette abgebrochen. Das zweite Ereignis führt zu einem vom 
früheren Ereignis unabhängigen Erfolg und ist damit allein kausal. 



5.  Wann wird der Kausalzusammenhang unterbrochen? 
 
Wird eine Erstursache, die zum Erfolg geführt hätte, durch eine 
weitere Ursache, die nicht an die erste anknüpft und den Erfolgs-
eintritt früher bewirkt, abgelöst, wird der Kausalzusammenhang 
zwischen der Erstursache und dem Erfolgseintritt unterbrochen. 
Man spricht dann von überholender Kausalität.  
 
6. Mit welchem Kriterium schränkt die Literatur die Äqui-

valenztheorie ein? Wie lauten die Voraussetzungen? 
 
Die Äquivalenztheorie wird mittels der Lehre von der objektiven 
Zurechnung eingeschränkt. Der konkrete Erfolgseintritt muss dem 
Täter auch objektiv zugerechnet werden können.  
 
Objektiv zurechenbar ist ein durch menschliches Verhalten ver-
ursachter Erfolg, wenn dieses Verhalten 

- eine rechtlich missbilligte Gefahr geschaffen und gera-
de diese Gefahr sich im 

- tatbestandsmäßigen Erfolg verwirklicht hat. 
 

7. Wie ist die rechtlich missbilligte Gefahr zu bestimmen? 
 
Ob eine rechtlich missbilligte Gefahr gegeben ist, bestimmt sich 
nach dem Schutzzweck der Norm. Das heißt, die verletzte Sorg-
faltsnorm muss zumindest bezwecken, dass Erfolge wie der einge-
tretene verhindert werden. 
 
8.  In welchen Fällen liegt keine rechtlich missbilligte Ge-

fahr vor? 
 
Eine rechtlich missbilligte Gefahr fehlt: 

- wenn der Schadenseintritt durch den Menschen nicht be-
herrschbar ist 

- bei sozialadäquatem Verhalten 
- wenn Handlungen zur Risikoverringerung vorgenommen 

werden, indem ein drohender Erfolg abgeschwächt bzw. 
verzögert wird, ohne dabei eine neue Gefahr zu schaffen. 

 
 
 
 
 
 



9.  Wann fehlt es an dem erforderlichen Risikozusammen-
hang? 

 
Ein Risikozusammenhang ist nicht gegeben, wenn: 

- es sich um eine ganz atypische Schadensfolge oder Ab-
läufe außerhalb aller Lebenserfahrung handelt 

- wenn sich ein anderes Risiko verwirklicht und der Erfolg 
außerhalb des Schutzbereichs der Norm liegt 

- im Fall der eigenverantwortliche Selbstgefährdung des 
Opfers oder des Dazwischentretens Dritter mit der Folge, 
dass ein neues Risiko geschaffen wird. 

 
10. Was besagt der Grundsatz der eigenverantwortlichen 

Selbstgefährdung? 
 
Grundsätzlich muss jeder für seine eigenen Taten einstehen und 
nicht für das Verhalten anderer Menschen. Folglich ist einem mit-
ursächlich beteiligten Dritten der Erfolg regelmäßig nicht zuzurech-
nen, wenn er auf einer eigenverantwortlichen Selbstschädigung 
des Opfers beruht und er die Tat nur veranlasst, ermöglicht oder 
gefördert hat.  
 
11.  Wann ist dem Täter der Erfolg trotzdem zuzurechnen? 
 
Hat der Täter durch ein rechtlich missbilligtes Verhalten die nahe 
liegende Möglichkeit einer bewussten Selbstschädigung und ohne 
Mitwirkung oder Einwilligung eine erhebliche Gefahr für das Opfer 
geschaffen, so kann ihm der Erfolg auch bei einer eigen-
verantwortlichen Selbstgefährdung zugerechnet werden. 
 
12. Welcher Maßstab ist für die Eigenverantwortlichkeit der 

Selbstgefährdung entscheidend? 
 
Eine Meinung wendet die gleichen Kriterien an, aus denen sich 
auch die rechtliche Verantwortlichkeit ergibt. Der Maßstab der Ei-
genverantwortlichkeit soll sich nach §§ 20, 35 StGB und § 3 JGG 
bestimmen mit der Folge, dass die Eigenverantwortlichkeit nur bei 
unreifen Jugendlichen, geistig Kranken, seelisch Gestörten oder 
sich in einer Notlage des § 35 StGB befindenden Personen zu ver-
neinen ist.   

 


